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Or, un mot reconnaissant l’action du Comte Ciano et l’encouragement, au 
surplus, à se tourner vers la collaboration internationale, renforcerait et pro
longerait probablement le climat favorable actuel. Il va sans dire, Monsieur 
le Président, que je ne vous soumets cette idée que pour ce qu’elle vaut et en 
considérant la situation ici; vous seul possédez les éléments d ’appréciation 
permettant de juger s’il est opportun de faire une allusion dans ce sens devant 
le Conseil National.
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Le Président de la Confédération, G. Motta, 
au Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert

Copie
L MB. Vertraulich Bern, 12. Juni 1937

Die deutsche Regierung hat in Bern mitteilen lassen, dass sie beabsichtige, 
die deutschen Befestigungen am Rhein vom Isteinerklotz bis an die Schweizer
grenze weiterzuführen. Die Deutsche Gesandtschaft hat sich zunächst mit dem 
Politischen Departement verständigt, wem und in welcher Form diese Mittei
lung zu machen sei. Sie erfolgte dann durch den deutschen Militârattaché, 
Oberstleutnant von Ilsemann, an den schweizerischen Generalstabschef. Vor 
der Besprechung fand zwischen dem Generalstabschef und dem Eidgenössi
schen Politischen Departement ein Meinungsaustausch statt. Die Antwort, die 
Herr Oberstkorpskommandant Labhart dem deutschen Militârattaché erteilte, 
erfolgte im Einvernehmen mit dem Politischen Departement.

Wir beehren uns, Ihnen in der Beilage eine Aktennotiz von Herrn Oberst
korpskommandant Labhart über die erwähnte Besprechung zur gefälligen 
Kenntnisnahme zu übersenden1.

Falls Sie von deutscher Seite in dieser Angelegenheit angesprochen werden 
sollten, wären wir Ihnen zu Dank verbunden, wenn Sie ebenfalls offiziös den 
Standpunkt zum Ausdruck bringen wollten, den der Generalstabschef dem 
deutschen Militârattaché gegenüber vertreten hat.

Wir möchten noch ergänzend erwähnen, dass das Befestigungsverbot von 
Hünigen sich nur auf das linke Rheinufer bezieht und dass die Schweiz somit 
keinen Rechtsanspruch gegenüber Deutschland hat auf Unterlassung von Befe
stigungsanlagen auf dem rechten Rheinufer. Um 1901 hat Deutschland eben
falls die Absicht mitgeteilt, die Höhe von Tüllingen zu befestigen. Es wurden 
damals Schritte bei der deutschen Regierung eingeleitet, die sich zwar nicht auf 
rechtliche Ansprüche stützen konnten, sich aber aus dem freundnachbar- 
schaftlichen Verhältnis ergaben. Die deutsche Regierung verzichtete schliess-

1. Cf. annexe.

dodis.ch/46347dodis.ch/46347

http://dodis.ch/46347
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/46347


12 J U I N  1 9 3 7 181

lieh auf die Durchführung der erwähnten Befestigung, wahrscheinlich offen
bar weil ihr keine grosse Bedeutung beigelegt wurde und weil der Reichstag 
Schwierigkeiten machte in der Gewährung der hiezu nötigen Kredite.

A N N E X E

D E U T S C H E  B E F E S T I G U N G S A N L A G E N  B E I  B A S E L  
B E S P R E C H U N G  V O M  11. J U N I  1937

Der deutsche M ilitärattache, O berstlt. von Ilsem ann, war heute bei m ir und teilte m ir im A u f
trag der Reichsregierung m it, dass D eutschland beabsichtige, a u f dem rechten R heinufer, vom 
Isteinerklotz bis an die Schweizergrenze, Befestigungsanlagen zu erstellen. A u f m eine Frage, ob 
diese M itteilung im A uftrag  der Reichsregierung oder der Heeresleitung erfolge, antw ortete 
O berstlt. von Ilsem ann, er spreche im A uftrag  der Reichsregierung; H err M inister Köcher habe ihn 
dam it beauftrag t, weil es sich um  eine m ilitärische Frage handle.

Ich sagte O berstleutnant von Ilsem ann, dass uns die Anlage von Befestigungen unm ittelbar vor 
den Toren Basels sehr unerw ünscht seien. Dabei wies ich a u f den Zweck der H üningerklausel des 
Pariser-Vertrages hin und teilte m it, dass nach unsern In fo rm ationen  sich die F ranzosen bisher an 
die Bestimm ungen dieses Vertrages gehalten hätten . Sie hätten  bis jetzt keine eigentlichen Befesti
gungsanlagen im Um kreis von 3 «lieues» (eine französische «lieue» = 4445 m) angelegt. Was sie 
bis je tz t gebaut hätten  seien nur kleine Sperren und nicht eigentliche B efestigungsanlagen. Wenn 
nunm ehr die D eutschen die T üllinger-H öhe befestigten, w ürden sich unseres E rachtens die F ran 
zosen nicht m ehr an den Vertrag von 1815 gebunden fühlen und ihre Befestigungsanlagen ebenfalls 
an die Grenze vorschieben. Je näher solche Anlagen an Basel zu liegen käm en, desto grösser sei die 
G efahr von N eutralitätsverletzungen oder sogar des Einbezugs der S tadt Basel in das Kriegsgebiet.

Ich wies ferner au f das freundnachbarliche Verhältnis zwischen D eutschland und der Schweiz 
und zwischen der deutschen und der schweizerischen Arm ee hin und sprach den W unsch aus, es 
m öchte alles verm ieden werden, was geeignet sei diese guten Beziehungen zu trüben. Wenn 
Deutschland a u f der Tüllingerhöhe baue, werde das sofort bekannt werden und, weil es als unm it
telbare Bedrohung aufgefasst würde, eine starke E rbitterung in unserer Bevölkerung hervorrufen . 
Von französischer Seite werde dann nicht verfehlt werden, D eutschland als den S törefried hinzu
stellen.

Als Ergebnis der Besprechung ersuchte ich O berstleu tnant von Ilsem ann, dahin  w irken zu 
wollen, dass die deutsche Heeresleitung vorerst einmal die Frage prüfe, ob es m it Rücksicht au f die 
E rhaltung der freundnachbarlichen Beziehungen der beiden L änder nicht besser w äre, die Sperran- 
lagen weiter rückw ärts in die Täler zu verlegen, ähnlich wie es die Franzosen getan haben. D adurch 
würde au f deutschem  und französischem  Gebiet, die gleiche, für uns einigerm assen erträgliche 
S ituation geschaffen.

O berstleutnant von Ilsem ann sprach sich dahin aus, dass er eine solche Lösung sehr gerne vor
schlagen und auch em pfehlen wolle. W ir kam en überein, vorerst das R esultat dieser U nterredung 
abw arten  zu wollen.
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